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An Vereine der Gemeinde, die selber Infrastrukturen unterhalten und betreiben, kann die Gemeinde in 
Ausnahmefällen Infrastrukturbeiträge gewähren. 
 
Für die Ausrichtung eines Beitrages gelten folgende Muss-Kriterien: 
 
a) Es handelt sich um einen Verein gemäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) 

mit rechtsgenügenden Statuten und klaren Organisationsstrukturen. 

b) Der Verein ist von relevantem öffentlichem Interesse für die Gemeinde. 

c) Die Vereinsaktivitäten bereichern das Freizeitangebot in der Gemeinde und bieten sinnvolle Frei-
zeitaktivitäten in den Bereichen „Sport und Bewegung“, „Kunst und Kultur“ oder „Soziales und 
Umwelt“ an. 

d) Die Vereinsaktivitäten sind für die Bevölkerung der Gemeinde und der Region zugänglich und sie 
dienen nicht ausschliesslich Individualinteressen eines begrenzten Personenkreises. 

e) Der Verein verfügt über ein Angebot an Aktivitäten. 

f) Der Verein hat mindestens 100 Aktivmitglieder. 

g) Der Verein ist nicht kommerziell oder gewinnorientiert ausgerichtet. 

h) Es besteht ein angemessenes Verhältnis zwischen Mitgliederbeiträgen, Beiträgen Dritter, Ein-
nahmen aus Veranstaltungen, Eigenleistungen und Vermögen des Vereins. 

i) Der Verein ist ethisch korrekt und findet in der Gemeinde Akzeptanz. 
 
Nicht unterstützt werden Glaubensgemeinschaften und Vereinsaktivitäten mit negativen Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesellschaft (z.B. Umweltbelastung, Lärm, Suchtförderung). 
 
 
Als Zusatzkriterien müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: 
 
a) Der Anteil der Mitglieder mit Wohnsitz in der Gemeinde beträgt mindestens 60 Prozent 
b) Die Vereinsaktivitäten in der Gemeinde haben eine langjährige Kontinuität (10 Jahre oder mehr) 
 
 
Als Grundsatz wird festgehalten, dass kein rechtlicher Anspruch auf Unterstützung durch die Gemein-
de Herzogenbuchsee besteht. 
 
 
Gesuche der Vereine um Unterstützung müssen bis spätestens am 30. Juni des dem Beitragsjahr 
vorangehenden Jahres schriftlich bei der Finanzabteilung eingereicht sein. Dazu wird den Vereinen 
ein Formular zur Verfügung gestellt. Dieses kann auf der Gemeindeverwaltung oder auf 
www.herzogenbuchsee.ch abgerufen werden. Dem Formular sind folgende Unterlagen beizulegen: 
- Statuten und - soweit vorhanden - Organisationsreglemente des Vereins 
- Mitgliederliste (mit Jahrgang und Wohnort) per 31. März aus dem Beitragsjahr vorangehenden 

Jahres 
- Letzte Rechnung mit Bilanz 
- Budget für das Beitragsjahr 
- Eine Projektbeschreibung mit einem detaillierten Finanzierungskonzept, welches neben den Er-

stellungskosten auch die künftigen Betriebskosten der Infrastrukturanlage ausweist 
 
Im Weiteren gelten folgende Zusatzbedingungen: 
a) Eine frühzeitige Information des Gemeinderats 
b) Ein Miteinbezug in der entscheidrelevanten Projektphase. 


